
Antrag auf Einzelprüfungsberechtigung für eine („externe“) Bachelorarbeit an der
Fakultät für Biologie und Psychologie

Für die Anmeldung Ihrer Bachelorarbeit benötigen Sie insgesamt zwei Gutachter*innen. Im Idealfall stehen beide

Prüfer*innen auf der  Prüferliste Ihres Studiengangs. Sollte eine der potenziellen Gutachter*innen nicht Teil dieser

Liste sein, so muss die Prüfungskommission entscheiden, ob sie die von Ihnen vorgeschlagene Prüfungsperson für

das  Erst-  oder  Zweitgutachten  der  Arbeit  genehmigt.  Wichtigstes  Eignungskriterium  ist  neben  der  fachlichen

Expertise  die  wissenschaftliche  Eigenständigkeit  der  Betreuungsperson.  Hierbei  ist  die  alleinige  Position  als

Postdoc  nicht  ausreichend.  Es  muss  eigenständige  Forschung,  bspw.  durch  Publikationen  und  selbstständig

eingeworbene Drittmittel, sowie die bisherige Lehrtätigkeit nachgewiesen werden. Das zweite Gutachten (Erst- oder

Zweitgutachten) muss in jedem Fall von einer Person übernommen werden, die Teil der Prüferliste ist. 

Je nachdem, ob die vorgeschlagene Prüfungsperson das erste oder zweite Gutachten der Arbeit übernehmen soll,

entscheidet auch darüber, ob es sich bei Ihrem Bachelorarbeitsvorhaben um eine „externe“ oder „interne“ Arbeit

handelt (entscheidend bei dem Begriff „extern“ ist nicht, ob die Person an einer externen Institution beschäftigt ist,

sondern lediglich, ob sie auf  der Prüferliste des Studiengangs steht  oder nicht).  In beiden Fällen muss für die

„externe“ Prüfungsperson eine Einzelprüfungsberechtigung beantragt werden. Dabei müssen Angaben zur Person,

für die die Einzelprüfungsberechtigung beantragt werden soll,  gemacht werden (s.o.) sowie eine Zustimmung des

zweiten  Gutachters/  der  zweiten  Gutachterin  der  Prüferliste  vorliegen.  Den  Antrag  finden Sie  folgend  an  den

Leitfaden in diesem Dokument. 

Der  Antrag  wird  im  Prüfungsamt  der  Biologie  eingereicht  und  von  der  Prüfungskommission  des  jeweiligen

Studienganges entschieden. In den meisten Fällen erfolgt die Entscheidung über den Antrag zeitnah, in Einzelfällen

kann  es  jedoch  bis  zur  nächsten  offiziellen  Sitzung  der  Prüfungskommission  dauern  (der  jeweils  nächste

Sitzungstermin wird auf der Webseite veröffentlicht). Es sollte daher darauf geachtet werden, den Antrag rechtzeitig

zu stellen. Nachträgliche Genehmigungen jeglicher Art sind ausgeschlossen.

Wichtige Hinweise: 

1. Wird für die vorgeschlagene Prüfungsperson eine Einzelprüfungsberechtigung für das erste Gutachten der

Arbeit  beantragt,  so  handelt  es  sich  formal  um  eine  „externe“  Bachelorarbeit.  Mit  Erteilung  der

Einzelprüfungsberechtigung wird im gleichen Zusammenhang auch die „externe“ Bachelorarbeit  genehmigt.

Der oder die zweite Gutachter*in der Bachelorarbeit muss auf der Prüferliste des Studiengangs geführt sein. 

2. Bei Durchführung der Bachelorarbeit in der Einrichtung des „externen“ Gutachters, ist dem Antrag (Seite 2) ein

einseitiges  Exposé  beizulegen,  in  dem  das  Thema  der  Bachelorarbeit  erläutert  wird  (wissenschaftliche

Fragestellung, bisherige Vorarbeiten,  Durchführung, Methoden) und welches einen Zeitplan des Vorhabens

beinhaltet. 

3. B.Sc. Bio/Biochem: sofern die Möglichkeit besteht, das Vertiefungspraktikum und Literaturseminar „extern“ zu

absolvieren, erstreckt sich die Prüfungsberechtigung auch auf dieses Modul. Eine vorherige Genehmigung und

spätere Noteneintragung erfolgt über die modulverantwortliche Person der entsprechenden Fachvertiefung. 

B.Sc. Bio/Biodiv/Biochem: in jeden Fall erstreckt sich die Prüfungsberechtigung auf das Projektmanagement

(B.Bio.190/ B.Biodiv.342). Die Noteneintragung erfolgt durch die zweite Prüfungsperson der Prüferliste. 

4. Die Begutachtung einer Abschlussarbeit durch zwei „externe“ Personen ist nicht möglich.

https://www.uni-goettingen.de/de/107254.html


Antrag auf Einzelprüfungsberechtigung für eine Bachelorarbeit an der Fakultät für
Biologie und Psychologie

Bitte maschinell ausfüllen, ausdrucken und rechtzeitig vor Beginn der Arbeit an die Prüfungskommission stellen. 
Vor Beginn der Bachelorarbeit muss diese außerdem mit dem regulären Anmeldeformular im Prüfungsamt angemeldet werden; dieser genehmigte

Antrag ist beizulegen. Nachträgliche Genehmigungen sind ausgeschlossen.
Eine*r der Gutachter*innen ist bisher nicht prüfungsberechtigt im Studiengang. Ich beantrage hiermit die Einzelprüfungsberechtigung für meine

Bachelorarbeit. Mir ist bewusst, dass das andere Gutachten von einer Person der Prüferliste des Studiengangs erfolgen muss.

Angaben zu dem*der Studierenden

Name: Matrikelnummer: 

Studiengang: 

E-Mail-Adresse: @stud.uni-goettingen.de

Studiengang, für den die Prüfungsberechtigung gewünscht wird

 B.Sc. Biologie    B.Sc. Biodiversität   B.Sc. Biochemie   2-Fach-BA

Angaben zur Person für die Einzelprüfungsberechtigung beantragt werden soll

Name, Titel:   

E-Mail-Adresse:  

Position:   

Institut, Adresse: 

Prüfungsberechtigung soll beantragt werden für: 

Erstgutachter*in („externe“ Bachelorarbeit) Zweigutachter*in

Für Gutachter*innen, die NICHT Professor*innen an der Georg-August-Universität sind: reichen Sie bitte einen Lebenslauf inkl. wissenschaftlichen 
Werdegang, einen Nachweis über die wissenschaftliche Eigenständigkeit inkl. einer Liste der wichtigsten 5 Publikationen und eingeworbener Drittmittel 
sowie eine kurze Darstellung Ihrer bisherigen Lehrtätigkeit ein (zusammengefasst in einem PDF-Dokument). 

Ich bin zur Betreuung des Projektmanagements (Modul B.Bio.190/B.Biodiv.342) und zur Übernahme des Referats/Korreferats
der oben genannten Bachelorarbeit bereit. 

Ich verpflichte mich, die Richtlinien zur Anfertigung einer Bachelorarbeit des jeweiligen Studiengangs einzuhalten. Dazu wird
vom Studienbüro ein entsprechender Leitfaden bereitgestellt.

Datum: _______________________ Unterschrift „externe*r“ Gutachter*in: _______________________

Angaben zur Bachelorarbeit

Vorgesehener Beginn der Arbeit: 

Titel der Arbeit (kurzes Exposé – nicht länger als eine Seite – ist dem Antrag beizufügen):

Das zweite Gutachten der Arbeit wird von (Name, Institut)  

als Erstgutachter*in Zweigutachter*in   übernommen.

Ich unterstütze die Betreuung durch die*den vorgeschlagene*n Gutachter*in, bin prüfungsberechtigt im 
Studiengang und bin zur Übernahme des zweiten Gutachtens der oben genannten Bachelorarbeit bereit.

Datum: _______________________ Unterschrift Gutachter*in: _______________________ 

Von der Prüfungskommission auszufüllen: genehmigt wie beantragt

Mir sind die Zugangsvoraussetzungen für die Bachelorarbeit in meinem Studiengang bekannt.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich diese erfülle.

Datum:                                           Unterschrift des*der Studierenden:                                                            

http://www.uni-goettingen.de/de/f%C3%BCr+bachelorstudieng%C3%A4nge/525587.html
https://www.uni-goettingen.de/de/107254.html
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